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triebe zur Verbesserung des Berufs-, Schüler- und Reise
verkehrs sowie für die Bestätigung der Linienführung 
der öffentlichen und betrieblichen Beförderungsmittel ge
mäß § 2 Abs. 1 Buchstaben b und c und deren Fahrpläne 
in Abstimmung mit den Räten der Städte und Gemein
den. Sie nehmen Einfluß auf die Fahrplangestaltung der 
Eisenbahn. “ vs

3. In der Ersten Durchführungsbestimmung vom 1. Juli 1974 
zum Gesetz über die Staatshaushaltsordnung der Deut
schen Demokratischen Republik — Kassenordnung des 
Staatshaushaltes — (GBl. I Nr. 36 S. 341) ist im § 2 Abs. 2 
der Buchst, c zu streichen.

4. Die Anordnung vom 25. August 1975 über die Zulässig
keit, Vergütung und Kontrolle von zusätzlicher Arbeit 
bei der Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnah
men (GBl. I Nr. 35 S. 632) in der Fassung der Anordnung 
Nr. 2 vom 27. Oktober 1978 (GBl. I Nr. 38 S. 419) wird wie 
folgt geändert:
a) Der § 2 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Baumaßnahmen zur Erweiterung bestehender 
Gebäude und baulicher Anlagen gemäß Abs. 1 und 
Abs. 2 Buchstaben a und b sowie die Errichtung von 
Gemeinschaftseinrichtungen für den Wohnungsbau 
und für kommunale Einrichtungen gemäß Abs. 1 
Buchst, a sind in zusätzlicher Arbeit mit einem Wert
umfang bis zu 75 000 M einschließlich der Projektie
rung und Bauleitung dieser Maßnahmen zulässig. Bau
maßnahmen zur Schaffung von Kindergarten- und 
Kinderkrippenplätzen, zur Verbesserung der Abwas
serableitung und Abwasserbehandlung in den Städ
ten und Gemeinden sowie zur Trinkwasserversorgung 
in den ländlichen Gebieten sind ohne Wertbegren
zung in zusätzlicher Arbeit zulässig.“

b) Die Ziff. 2 der Anlage 3 erhält folgende Fassung:
„2. Für Baumaßnahmen können Gesamtvergütungen 

(Objektvergütungssummen) vereinbart werden, 
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
— Vor Beginn der zusätzlichen Arbeit muß der 

Umfang der Leistungen exakt vorliegen.
— Der Zeitaufwand für die Arbeitsleistungen muß 

auf der Grundlage gültiger Arbeitsnormenka
taloge des Ministeriums für Bauwesen oder — 
sofern dort keine Normen für bestimmte Ar
beitsleistungen ausgewiesen sind — anderer Mi
nisterien ermittelt werden. Als Normenstun
den können bei Maßnahmen des „Mach-mit!“- 
Wettbewerbs auch die Angaben zur Arbeitszeit 
genutzt werden, die im Teil A der Bro
schüre „Katalog Selbsthilfe — Haus — Woh
nung — Grünanlagen“ (VEB Verlag für Bau
wesen) veröffentlicht sind. Soweit in den Preis
listen für Baureparaturen die Verarbeitungs
preise gesondert ausgewiesen sind, können bis 
zu 70 % der Verarbeitungspreise als Vergü
tungssumme für die nach dem Preisrecht für 
Baureparaturen (Preisbasis 1982) in zusätzli
cher Arbeit zu erbringenden Leistungen vor
gegeben werden. Das Produkt aus dem Zeit
aufwand und den Stundenvergütungssätzen 
nach Ziff. 1 ergibt die Vergütungssumme.

— Sind mehrere Bürger an der Baumaßnahme be
teiligt, ist der Anteil des einzelnen an der Ob
jektvergütungssumme vom Auftraggeber nach 
der Leistung zu bestimmen und an den Bür
ger auszuzahlen.

Bei der Objektvergütung dürfen nicht angewandt
werden:
— Preise für Neubauleistungen,
— Preisliste „Bestimmungen zur Ermittlung der 

Preise für Baureparaturen“ nach dem Stand 
vom 1. Januar 1983 bzw. 1985,

— Preisverfügungen über die Berechnung von 
normierten Aufwendungen für Erschwernisse 
und Behinderungen.“

5. In der Zweiten Durchführungsbestimmung vom 28. August 
1978 zum Gesetz über die Staatshaushaltsordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik — Ordnung über 
die Rechnungsführung und Statistik in den staatlichen 
Organen und staatlichen Einrichtungen — (GBl. I Nr. 30 
S. 333) ist im § 2 Abs. 2 zu streichen: „sowie des Fonds 
für Grundmittel“.

6. Der Abschnitt V der Richtlinie vom 20. September 1979 
zur Finanzierung der Investitionen der staatlichen Or
gane und Einrichtungen sowie des Wohnungsbaues (GBl. I 
Nr. 32 S. 310) erhält folgende Fassung:

Finanzierung von Investitionen 
und Werterhaltungsmaßnahmen 

(einschließlich Rekonstruktion) im Rahmen des Wettbewerbs 
„Schöner unsere Städte und Gemeinden 

■ — Mach mit!“

1. Für die Finanzierung von Investitionen und Wert
erhaltungsmaßnahmen der Städte und Gemeinden 
aufgrund von Kommunalverträgen im Rahmen des 
Wettbewerbs „Schöner unsere Städte und Gemein
den — Mach mit!“
• zur Schaffung von Kindergarten- und Kinderkrip

penplätzen,
• zur Verbesserung der Abwasserableitung und Ab

wasserbehandlung,
• zur Erweiterung der Trinkwasserversorgung in 

ländlichen Gebieten,
• für andere Vorhaben der Verbesserung der Arbeits-, 

Wohn- und Lebensbedingungen der Werktätigen, 
darunter zur Werterhaltung an Wohngebäuden und 
zur Förderung der materiellen Bedingungen der 
Jugendarbeit bis zur Höhe von 75 TM je Vor
haben,

die über die staatliche Plankennziffer „Investitionen 
(materielles Volumen) “ hinausgehen, dürfen folgende 
Mittel eingesetzt werden:
• Fonds der Volksvertretungen,
• Mittel aus den Leistungsfonds der volkseigenen 

Kombinate und Betriebe im Rahmen von Kom
munalverträgen,

• Zuwendungen von Genossenschaften,
• Mittel aus den Kultur- und Sozialfonds der staat

lichen Organe und Einrichtungen,
• Mittel aus „Konten junger Sozialisten“ (in Abstim

mung mit den zuständigen Leitungen der FDJ).

2. Die finanziellen Mittel sind vorhabengebunden ent
sprechend den Beschlüssen der örtlichen Volksver
tretungen und ihrer Räte zu verwenden. Es ist nicht 
zulässig, in sich geschlossene Vorhaben in Objekte 
zu unterteilen. “

7. Im § 10 der Anordnung vom 16. Juni 1981 über die fisch- 
wirtschaftliche Nutzung der Binnengewässer, die Aus
übung des Fischfanges und des Angelsportes im Bereich

— Bei der Anwendung von Verarbeitungspreisen, 
welche entsprechend den Vorbemerkungen zu 
den Preislisten für Baureparaturen die Vor
haltematerialkosten bzw. Vorhalteentgelte ein
schließlich für Energie, Brenn- und Treib
stoffe enthalten, ist der mögliche Höchstsatz 
für die Leistungen um mindestens 10 % zu 
mindern.

— Bei der Veränderung des vereinbarten Lei- 
stungsumfanges ist die Objektvergütungs
summe entsprechend zu korrigieren.


